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Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Schulkommission 03.06.2026 vorberatend 
Verwaltungsausschuss 09.06.2026 beschließend 
Ausschuss für Bau, Schulen, Forsten und Nachhaltigkeit 16.06.2026 vorberatend 
Verbandsversammlung 25.06.2026 beschließend 

 
 
 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☒ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplanmä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 
☒ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 
☒ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 
☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 
€   
 

Belastung LWV 
€   

Beteiligung Dritter 
€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
siehe unter Ziffer   der Begründung. 
 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 
☐   

im Teilfinanzhaushalt 
-Investitionstätigkeit- 
☐  

 
 
☐ Nein 

 
 
☐ Ja        

 
€                
€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 
Der Verwaltungsausschuss stimmt auf Empfehlung der Schulkommission dem beigefügten 
Schulentwicklungsplan 2025 zu. 
 

 
 
Begründung 
 
Die Schulträger sind gemäß § 145 Abs. 5 HSchG verpflichtet, die Schulentwicklungspläne „inner-
halb von fünf Jahren nach der Zustimmung zu ihnen auf die Zweckmäßigkeit der Schulorganisation 
hin zu überprüfen und fortzuschreiben, soweit es erforderlich wird“. Die letzte Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplans des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen erfolgte im Jahr 2014/2015 und 
wurde mit Erlass vom 05.07.2016 vom Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen 
genehmigt.  
Wesentliche Schwerpunkte der nun vorgelegten Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sind 
die Darstellung der Ergebnisse der seither durchgeführten Veränderungsprozesse, die organisato-
rischen Veränderungen im Bereich der Schulverwaltung und die Umsetzung des VV-Beschlusses 
zur Vorlage V40 -A-/2024/XVII vom 26.06.2024. In Summe dessen bildet der Schulentwicklungs-
plan 2025 den Status quo der gem. HSchG in Zuständigkeit des LWV Hessen liegenden Förder-
schulbereiche und Zukunftsthemen ab.    
 




